


PREKÄRE FINANZIERUNG DER VERKEHRSINFRASTRUKTUR IN DEN KOMMUNEN
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TENDENZIELLE EROSION DER FINANZIERUNGSQUELLE MINERALÖLSTEUER
• ZWISCHEN 1972 UND 2012 STIEG DER PREIS FÜR EIN LITER SUPER VON 38,9 CENT AUF 164,6 CENT, DAS ENTSPRICHT EINEM 

ANSTIEG VON 423%. DEMGEGENÜBER IST DER ANTEIL DER MINERALÖLSTEUER AN DEN GESAMTKOSTEN TENDENZIELL 

ZURÜCKGEGANGEN, VON 57,84% IN 1972 AUF 39,8% IN 2013.

• DEUTSCHLAND BEFINDET SICH BEI DER KRAFTSTOFFBESTEUERUNG IM OBEREN MITTELFELD, DAHER NUR BEGRENZTER POLITISCHER 

SPIELRAUM FÜR ERHÖHUNGEN (DER DURCHSCHNITT LIEGT BEI 0,99 US$/L).



INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN MIT NUTZNIEßERFINANZIERUNG

• DIE NUTZNIEßER (EIGENTÜMER, AUTOFAHRER, GEWERBETREIBENDE, ARBEITGEBER) TRAGEN WESENTLICH ZUR FINANZIERUNG DES 

ÖPNV (INFRASTRUKTUR UND BETRIEB) BEI MITTELS LAND VALUE CAPTURE (ABSCHÖPFUNG DES MEHRWERTS BEI BODENPREISEN 

DURCH ÖPNV-ERSCHLIEßUNG), ABGABEN DER ARBEITGEBER, EINNAHMEN AUS DEM MIV SOWIE SONSTIGEN 

VERMARKTUNGSAKTIVITÄTEN UND PPP.



NUTZEN VON ÖPNV-ERSCHLIEßUNG FÜR IMMOBILIENSTANDORTE

 FOPS: ÖKONOMISCHER MEHRWERT VON IMMOBILIEN DURCH ÖPNV-ERSCHLIEßUNG: 

• 4% BETRÄGT DER ANTEIL DER ÖPNV-ANBINDUNGSQUALITÄT AN DER MIET- UND KAUFPREISENTWICKLUNG        

EINER IMMOBILIE



FAZIT

• BETEILIGUNG DER NUTZNIEßER VON ÖPNV-INFRASTRUKTUR BEI GUTER ERSCHLIEßUNGSQUALITÄT ALS 

ZUSÄTZLICHE FINANZIERUNGSQUELLE UNVERZICHTBAR ZWECKS ERHALTUNG UND AUSBAU (ANALOG 

STRAßEN(AUS)BAUBEITRÄGEN

• LEITFRAGEN HINSICHTLICH DES OB UND, GGFS., WELCHE(S) FINANZIERUNGSINSTRUMENT(E) 

EINGEFÜHRT WERDEN SOLLTE(N):

• ERGIEBIGKEIT (VERHÄLTNIS VON AUFWAND ZU ERTRAG) 

• BERECHENBARKEIT DER EINNAHMEN (REGELMÄßIGKEIT DER 

AUFKOMMENSWAHRSCHEINLICHKEIT)

• SOZIALE AUSWIRKUNGEN (BELASTUNGSWIRKUNG)

• VERKEHRLICHE AUSWIRKUNGEN (ANREIZWIRKUNGEN)

• WIRTSCHAFTLICHE VERTRETBARKEIT (ERGIEBIGKEIT UND BERECHENBARKEIT SOWIE 

UMSETZBARKEIT)

• AKZEPTANZ (POLITISCH, GESAMTGESELLSCHAFTLICH)

• UMSETZBARKEIT (PRAKTIKABILITÄT)



BACK UP



KOSTEN- UND ERTRAGSENTWICKLUNG BEIM MITTELDEUTSCHEN VERKEHRSVERBUND BIS 2025



SCHLIEßUNG DER FINANZIERUNGSLÜCKE ÜBER FAHRGELDEINNAHMEN/SURROGATE



SCHLIEßUNG DER FINANZIERUNGSLÜCKE ÜBER ANSTIEG ÖFFENTLICHER FÖRDERUNG



SCHLIEßUNG DER FINANZIERUNGSLÜCKE ÜBER ANSTIEG ALLER FINANZIERUNGSQUELLEN



SCHLIEßUNG DER FINANZIERUNGSLÜCKE ÜBER MAßNAHMENMIX EINSCHLIEßLICH DES 
INSTRUMENTARIUMS DER NUTZNIEßERFINANZIERUNG



NUTZNIEßERFINANZIERUNG - KONZEPTE UND RECHTLICHER HINTERGRUND

• FLÄCHENBEZOGENER ÖPNV-BEITRAG

• IN ANALOGIE ZUM STRAßEN(BAU)BEITRAGSRECHT UNTER BEACHTUNG DES ÄQUIVALENZPRINZIPS 

BEI DER MAßSTABSBILDUNG FÜR DEN VORTEILSAUSGLEICH

• ARBEITGEBERBEITRAG

• GEFAHR DER SONDERABGABE NACH BVERFGE, DA DIE MIT DER ABGABE BELASTETE GRUPPE DEM 

MIT DER ABGABENERHEBUNG VERFOLGTEN ZWECK EVIDENT NÄHER STEHEN MUSS ALS JEDE 

ANDERE GRUPPE ODER DIE ALLGEMEINHEIT DER STEUERZAHLER

• ÖPNV-BEITRAG IN VERBINDUNG MIT NEUEM ÖPNV-ANGEBOT

• ABGRENZUNG ZUM BEITRAGSFREIEN (BISHERIGEN) GRUNDANGEBOT ERFORDERLICH

• GRUNDSTEUER UND KREISUMLAGE

• STEUERN SIND VERWENDUNGSSEITIG NICHT ZWECKGEBUNDENEN (NONAFFEKTATIONSPRINZIP) 

UND AUSWIRKUNGEN AUF KREISUMLAGE



NUTZNIEßERFINANZIERUNG – KONZEPTE UND RECHTLICHER HINTERGRUND

• BÜRGERTICKET

• DIREKTE KUNDENBEZIEHUNG VERKEHRSUNTERNEHMEN ZU FAHRGAST (VERMITTELT ÜBER DEN 

PREIS ZUR STEUERUNG VON ANGEBOT UND NACHFRAGE) GEHT VERLOREN

• SPEZIFISCHE KOSTENFUNKTIONEN IM ÖPNV (SUNK COSTS INFOLGE IRREVERSIBLER 

INFRASTRUKTURINVESTITIONEN, SPRUNGFIXE KOSTEN AUFGRUND EINER NUTZUNGSRIVALITÄT 

ERST AB BESTIMMTER KAPAZITÄTSGRENZE) ERSCHWEREN ANWENDUNG DES BÜRGERTICKETS 

UNTER PRODUKTIONSTECHNISCHEN UND WOHLFAHRTSÖKONOMISCHEN GESICHTSPUNKTEN

• ÖPNV-TAXE

• RECHTLICH BEREITS ANGEWANDTES FINANZIERUNGSINSTRUMENT

• IN DER VARIANTE MIT ÖPNV-INTEGRATION VGL. ANMERKUNGEN ZUM BÜRGERTICKET

• AUFKOMMEN EHER MARGINAL, DAHER EHER ALS INSTRUMENT DER 

FREMDENVERKEHRSFÖRDERUNG EMPFEHLENSWERT (MIT ÖPNV-INTEGRATION)



NUTZNIEßERFINANZIERUNG – KONZEPTE UND RECHTLICHER HINTERGRUND

• FINANZVERFASSUNGSRECHTLICHER VORRANG VON STEUERN („DEUTSCHLAND ALS STEUERSTAAT“) –

GESETZGEBUNGSKOMPETENZ DES BUNDES, NONAFFEKTATIONSPRINZIP HINSICHTLICH VERWENDUNG

• NEBEN STEUERN BLEIBEN GEBÜHREN UND BEITRÄGE (VORZUGSLASTEN) SOWIE AUSNAHMSWEISE 

SONDERABGABEN - GESETZGEBUNGSKOMPETENZ BEI LÄNDERN (UND KOMMUNEN)

• AUF KOMMUNALER EBENE VORRANG VON BEITRÄGEN UND GEBÜHREN VOR STEUERN – ERHEBUNG EINER 

GEBÜHR FÜR KONKRETEN NUTZUNG, ERHEBUNG EINES BEITRAGES FÜR (OPTIONALE) 

NUTZUNGSMÖGLICHKEIT

• GEBÜHREN UND BEITRÄGE ERFORDERN VORTEILSBEZOGENE ÄQUIVALENZ VON (ÖFFENTLICHER) LEISTUNG 

UND GEGENLEISTUNG (GEBÜHR/BEITRAG)

• ANKNÜPFUNGSPUNKT GRUNDSTÜCK AM EHESTEN IM ZUSAMMENHANG MIT ÖPNV-INFRASTRUKTUR 

GEGEBEN – NEBEN RÄUMLICHEN ERREICHBARKEITSPARAMTER VERKEHRLICHE 

ERSCHLIEßUNGSPARAMETER ERFORDERLICH, DA KEINE INFRASTRUKTURNUTZUNG OHNE BETRIEB 

MÖGLICH



VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT!


